
BESCHLUSS (EU) 2019/1567 DER KOMMISSION 

vom 4. September 2019 

über die vorgeschlagene Bürgerinitiative „Gewährleistung einer mit den EU-Verträgen und dem 
Völkerrecht im Einklang stehenden gemeinsamen Handelspolitik“ 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2019) 6390) 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 über 
die Bürgerinitiative (1), insbesondere auf Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gegenstand der vorgeschlagenen Bürgerinitiative „Gewährleistung einer mit den EU-Verträgen und dem 
Völkerrecht im Einklang stehenden gemeinsamen Handelspolitik“ ist: „Regulierung des Geschäftsverkehrs mit 
Unternehmen des Besatzers, die in besetzten Gebieten ansässig oder tätig sind, indem verhindert wird, dass 
Waren, die ihren Ursprung in den besetzten Gebieten haben, auf den EU-Markt gelangen.“ 

(2)  Die Ziele der vorgeschlagenen Bürgerinitiative sind: „Als Hüterin der Verträge muss die Kommission die Kohärenz 
der Politik der Union und die Wahrung der Grundrechte und des Völkerrechts in allen Bereichen des EU-Rechts, 
einschließlich der gemeinsamen Handelspolitik, gewährleisten. Sie muss Rechtsakte vorschlagen, mit denen 
verhindert wird, dass juristische Personen in der EU Erzeugnisse, die ihren Ursprung in illegalen Siedlungen 
besetzter Gebiete haben, in die EU einführen sowie auch, dass juristische Personen in der EU Erzeugnisse in diese 
Gebiete ausführen. Mit diesen Rechtsakten soll sichergestellt werden, dass die Integrität des Binnenmarkts 
gewährleistet und die Aufrechterhaltung solcher rechtswidriger Situationen nicht unterstützt wird.“ 

(3)  Der Vertrag über die Europäische Union (EUV) stärkt die Unionsbürgerschaft und führt zu einer weiteren 
Verbesserung der demokratischen Funktionsweise der Union, indem unter anderem festgelegt wird, dass jeder 
Bürger das Recht hat, über eine europäische Bürgerinitiative am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. 

(4)  Die für die Bürgerinitiative erforderlichen Verfahren und Bedingungen sollten klar, einfach, benutzerfreundlich 
und dem Wesen der Bürgerinitiative angemessen sein, um die Bürger zur Teilnahme zu ermutigen und die Union 
zugänglicher zu machen. 

(5)  Ein Rechtsakt, in dem der Gegenstand der vorgeschlagenen Bürgerinitiative behandelt wird, könnte nur auf der 
Grundlage des Artikels 215 AEUV angenommen werden. 

(6)  Voraussetzung für einen auf der Grundlage des Artikels 215 AEUV zu erlassenden Rechtsakt ist jedoch ein 
Beschluss gemäß Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union, der die Aussetzung, Einschränkung 
oder vollständige Einstellung der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu dem betreffenden Drittland vorsieht. 
Die Kommission ist nicht befugt, Vorschläge für einen solchen Beschluss zu unterbreiten. In Ermangelung eines 
entsprechenden Beschlusses gemäß Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union ist die Kommission 
nicht befugt, einen Vorschlag für einen Rechtsakt vorzulegen, der auf der Grundlage des Artikels 215 AEUV 
erlassen werden soll. 

(7)  Somit liegt die vorgeschlagene Bürgerinitiative „Gewährleistung einer mit den EU-Verträgen und dem Völkerrecht 
im Einklang stehenden gemeinsamen Handelspolitik“ im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe b in 
Verbindung mit Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung offenkundig außerhalb des Rahmens, in dem die 
Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt der Union vorzulegen, um die Verträge 
umzusetzen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Registrierung der vorgeschlagenen Bürgerinitiative „Gewährleistung einer mit den EU-Verträgen und dem 
Völkerrecht im Einklang stehenden gemeinsamen Handelspolitik“ wird abgelehnt. 
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(1) ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1. 



Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Organisatoren (Mitglieder des Bürgerausschusses) der vorgeschlagenen Bürgerinitiative 
„Gewährleistung einer mit den EU-Verträgen und dem Völkerrecht im Einklang stehenden gemeinsamen Handelspolitik“, 
vertreten durch [personenbezogene Daten auf Wunsch der Organisatoren gelöscht] als Kontaktpersonen, gerichtet. 

Brüssel, den 4. September 2019 

Für die Kommission 
Frans TIMMERMANS 

Erster Vizepräsident  
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